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§ 38 TVG 2012 Zusammenarbeit mit
der Europäischen Kommission zur
Entwicklung alternativer Ansätze

 TVG 2012 - Tierversuchsgesetz 2012

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.08.2020

(1) Die zur Vollziehung dieses Bundesgesetzes berufenen Bundesministerinnen und Bundesminister haben nach

Maßgabe des jeweiligen Bundes nanzgesetzes unter Bedachtnahme auf den Stand der Wissenschaft die Ausarbeitung

anderer Methoden und Verfahren (Ersatzmethoden) im Sinne des § 1 Abs. 3 Z 3 sowie die Information darüber zu

fördern. Dabei soll angestrebt werden, wissenschaftlich aussagefähige Ersatzmethoden zu entwickeln, die eine

Verringerung der Zahl oder der Belastung der Versuchstiere ermöglichen oder Tierversuche überhaupt entbehrlich

machen.

(2) Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung hat

1. die Europäischen Kommission bei der Ermittlung und Benennung von geeigneten spezialisierten und quali zierten

Laboratorien für die Durchführung solcher Validierungsstudien zu unterstützen sowie

2. eine Kontaktstelle zu benennen, die über die regulatorische Relevanz und Eignung von zur Validierung

vorgeschlagenen alternativen Ansätzen berät.
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